
1

KULTUR, WOHNEN UND ARBEITEN

GENOSSENSCHAFT





STADTUFER

INTRO       4

GENOSSENSCHAFT STADTUFER   7

STANDORT LICHTENSTEIG    8

GESCHICHTE      9

RÄUMLICHE GRUNDLAGEN

AREAL     11

GEBÄUDE     12

GEBÄUDEZONEN     13

LIEGENSCHAFT    14

BAURECHT     15

GRUNDAUSBAU    16

UMNUTZUNG    17

WOHNEN, KULTUR UND ARBEITEN

NUTZUNGSMIX     19

KULTUR     20

GEWERBE     22

WOHNEN     24

FINANZEN

FINANZIERUNG    27

INVESTIEREN    28

TEAM      29

IMPRESSUM    30

 



4

Das Projekt Stadtufer in Lichtensteig vereint 
nachhaltige Stadtentwicklung, soziale Vielfalt und 
innovative Nutzungskonzepte auf historischem 
Fabrikareal. Die Genossenschaft transformiert die 
rund 8‘000 m² Fläche schrittweise zu einem 
lebendigen Wohn-, Arbeits- und Kulturort.

Von der Fabrik zum Ort für Kultur, Wohnen und Arbeiten
Die ehemalige Spinnerei wird in mehreren Etappen umgebaut: Nach der 
Übernahme des Baurechts 2022 erfolgt der Grundausbau bis Sommer 
2026, gefolgt vom Sanierungsprozess des Mittel- und Nordbaus sowie des 
Kopfbaus. Ziel ist es, Wohnungen für bis zu 70 Personen zu schaffen mit 
unterschiedlichen Typologien und multifunktionalen Nutzungsmöglichkei-
ten. In den unteren Geschossen verwandelt das vielseitige Kleingewerbe 
das Stadtufer zu einer Kreativfabrik mit Pioniercharakter. Bereits heute 
bietet das Areal vielfältige Gewerbe- und KulturÁächen, inklusive Event-
raum für bis zu 200 Personen, Ateliers, Werkstätten, Co-Working-Spaces 
sowie Gemeinschafts- und Aussenräume. 

Transformation im ländlichen Raum
Die zentrale Lage mit optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahver-
kehr, die Nähe zu Fluss und Städtli machen das Stadtufer zu einem leicht 
zugänglichen Quartier der Gemeinde Lichtensteig. Mit seiner überregio-
nalen Strahlkraft trägt das Stadtufer massgeblich zur positiven Identität 
und regionalen Strahlkraft Lichtensteigs und des Toggenburgs bei. Mit 
der Umnutzung des Fabrikareals entwickelt sich das Stadtufer zueinem 
zukunftsweisenden Beispiel für nachhaltige, soziale und kulturelle Trans-
formation im ländlichen Raum, das nachhaltiges Wohnen, Arbeiten und 
gemeinschaftliches Leben verbindet. Es bietet Investor:innen die Chance, 
an einem innovativen, sozialverträglichen Projekt mit langfristiger Wert-
steigerung beteiligt zu sein.

Nachhaltige Wertschöpfung
Finanziell basiert das Projekt auf einem langfristigen Baurecht bis ins 
Jahr 2112, mit stabilen Miet- und Investitionsstrukturen. Die Finanzie-
rung erfolgt durch Eigenmittel (Anteilkapital Mitglieder, PÁichtanteilkapital 
Mieter:innen, Förderbeiträge) und Fremdmittel (Bankhypotheken, Privat-
darlehen, Depositen). Die laufenden Investitionen sichern eine nachhaltige 
Wertschöpfung und langfristige Wirtschaftlichkeit. 

    INTRO
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Umnutzung Textilfabrik
Nach dem Niedergang der Textilindustrie erlebte Lichtens-
teig einen enormen Wachstumsschub dank partizipativer 
Stadtentwicklungsstrategien. Daraus entstand die beinahe 
200-köpÀge Genossenschaft, die in der ehemaligen Fabrik 
einzigartige und ansprechende Wohn-, Kultur- und Gewer-
beräume schafft und die durch Kostenmiete eine gesell-
schaftliche Diversität ermöglicht. Mitunter wird das Stadt-
ufer Vorreiterin sein im sufÀzienten, sozialverträglichen und 
umweltgerechten Bauen.

GENOSSENSCHAFT STADTUFER
Pionierprojekt Stadtufer
Durch die Unterstützung des Kantons St.Gallen konnte 
sich das Projekt aus unternehmerischer und Ànanzieller 
Perspektive festigen. 2022 erhielt das Stadtufer den 
Anerkennungspreis des Netzwerks Standort Schweiz 
(ehemals SVSM). 2023 folgte der Wakkerpreis für die vor-
bildliche Siedlungsentwicklung Lichtensteigs. Der 
Preis zeichnet ebenfalls den innovativen Umgang mit der 
historischen Bausubstanz aus.

Betriebsstruktur 
Die junge Genossenschaft hat eine funktionierende 
Betriebsstruktur aufgebaut und eine diverse Mieterschaft 
belebt das Areal. Genossenschafter:innen können sich 
in Arbeitskreisen, Kommissionen und Arbeitsgruppen 
einbringen. Zudem haben gemeinschaftsfördernde Veran-
staltungen, partizipative Workshops und Aktionstage das 
soziale Leben im Stadtufer gestärkt. Die Genossenschaft 
beauftragt die Verwaltung der Genossenschaft für 
strategische Aufgaben. Die Verwaltung wiederum setzt 
die Geschäftsstelle, den «Betriebskreis», ein und vergibt 
Aufträge an Unternehmen über die entsprechenden 
Kommissionen. 

In der ländlich geprägten Region 
Toggenburg etabliert das Stadtufer 
einen einzigartigen Wohn- und 
Arbeitsraum. Mit der Mission «Raum 
schaffen für die Zukunft» verfolgt 
die Genossenschaft langfristige Ziele 
für die Kreativfabrik am Thurufer.
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LICHTENSTEIG

Idylle und Kultur
Das idyllische Städtli Lichtensteig bietet seinen rund 2000 
Einwohner:innen eine hohe Lebensqualität mit vielen Kultur- 
und Erholungsmöglichkeiten. Eine gute Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz ist gegeben. 

Historisches Stadtbild
Lichtensteigs denkmalgeschützte Altstadt ist einmalig. 
Neben dem Toggenburger Museum beÀndet sich in den 
Arkadenbögen auch die Kalberhalle, welche auf die 
bedeutende Rolle Lichtensteigs als Marktort für Vieh 
hinweist. Bedeutend war Lichtensteig auch für seine 
Textilindustrie.

Lichtensteig erhielt als Marktstadt 
seine Stadtrechte. Die historische Bau-
substanz mit den Arkadengängen 
in der Hauptgasse weisen noch heute 
darauf hin. Heute wird das städtische 
Flair durch die vielen innovativen 
Projekte aus der Bevölkerung begründet. 

Zwischen Thur und Städtli
Das Stadtufer liegt direkt an der Thur und belebt, zusammen 
mit dem Verein «Natur Flooz», deren Uferbereich. Der Stadt-
park «Im Flooz» dient als naturnaher Erholungsraum und 
als einer der Treffpunkte für die Einwohner:innen Lichtens-
teigs. Neben der Nähe zum Thurufer und dem «Städtli» 
betont der Name «Stadtufer» auch die Nähe zu den Städten 
St.Gallen, Rapperswil, Winterthur und Zürich.

In guter Gemeinschaft
Im umgenutzten Parlamentsgebäude «Rathaus für Kultur» 
beÀndet sich auch die «Dogo Residenz für neue Kunst». 
Die Jazztage Lichtensteig ziehen jedes Jahr ein grosses 
Publikum an. Im ehemaligen Postgebäude beÀndet sich der 
Co-Working Space «Ort für Macher:innen». Die Genossen-
schaft Freudenau entwickelt um das Bahnhofsquartier 
ebenfalls genossenschaftlichen Wohnraum im nahen Aus-
tausch mit dem Stadtufer. Durch das partizipative Format 
«Stammtisch» der Gemeinde werden Synergien zwischen 
den Projekten genutzt. So entsteht das einzigartige Lichtens-
teiger Ökosystem, welches das Städtli so besonders macht. 

HISTORISCHES
STÄDTLI
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GESCHICHTE

Älteste Spinnerei im Toggenburg
1819 wurde die erste Textilfabrik an der Thur, die «Spinnerei 
Stadtbrugg», gebaut und zählt zu einer der ersten mechani-
schen Spinnereien im Toggenburg. Von 1886 bis 1991 
produzierte hier die Firma Niederer. Zur Spinnerei in 
Lichtensteig kam die Zwirnerei dazu, an den Standorten 
Krummenau eine Hasplerei und Ebnat-Kappel eine Färberei. 
lm eigenen Laboratorium entwickelten Àndige Angestellte 
Garne mit neuartigen Eigenschaften. Nebst natürlich 
gewachsenen Baumwollfasern wurden bald auch künstlich 
hergestellte Endlosfasern zu Garnen gedreht. 

Rückgang der Textilindustrie
1992 verkaufte die Firma Niederer, nach über 100-jähriger 
Firmengeschichte, das Werkareal und die Fabrikation an 
die Firma Fein-Elast Grabher. 2012 beschäftigte die Fein-
Elast Grabher noch 22 Mitarbeiter:innen am Standort 
Lichtensteig. Die Firma expandierte und schloss 2017 nach 
25 Jahren der Produktion in Lichtensteig endgültig ihre 
Tore. Weiterhin bleibt das 2013 erbaute Wasserkraftwerk im 
Besitz der Erbengemeinschaft Fein-Elast Grabher. 

Genossenschaft Stadtufer
Die Gemeinde und der Kanton St.Gallen unterstützten 
die Entwicklung einer nachhaltigen Lösung und initiierten 
einen Partizipationsprozess. Aus diesem Prozess entstand 
2021 die Genossenschaft Stadtufer, welche im gleichen 
Jahr mit der Zwischennutzung des Areals beginnen konnte. 
Zusammen mit vielen öffentlichen und privaten Unterstüt-
zer:innen konnte die Genossenschaft die Fabrikgebäude im 
Januar 2022 kaufen. Die Stiftung Edith Maryon, deren Ziel 
es ist, Land der Bodenspekulation zu entziehen, erwarb die 
Liegenschaft und übergab der Genossenschaft das Bau-
recht für 90 Jahre.

Am Ufer der Thur wurde die erste 
mechanische Spinnerei im Toggenburg 
gegründet. Der Kopfbau der Fabrik wurde 
1819 erbaut und gilt als schützenswertes 
Kulturobjekt. In den besten Zeiten arbei-
teten 320 Menschen in den Fabrikhallen 
der Firma Niederer.

SPINNEREI
1886-2017
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RÄUMLICHE GRUNDLAGEN



11

F

A
U

F
T
R

A
G

G
E

B
E

R
:IN

A
re

al
 S

ta
dt

br
üc

ke
: 

B
ra

nd
sc

hu
tz

m
as

sn
ah

m
en

 P
ha

se
 1

K
at

as
te

r-
N

r.
 3

, 
S

ta
dt

br
üc

ke
 3

, 
9

6
2

0
 L

ic
ht

en
st

ei
g

B
A

U
P

R
O

JE
K

T

AREAL

Parzellen nach Zonenplan
Das Areal beÀndet sich unterhalb der Stadt und ist geprägt 
vom Gewässerraum. Es besteht aus drei Parzellen und 
erstreckt sich entlang des Flusses von Süden nach Norden 
unter der Stadtbrücke hindurch. Das Areal wird von der 
Thur, vom Lederbach und der Böschung zur Stadtaustrasse 
begrenzt. Die primäre Erschliessung ist über die Brücke der 
Schleusenstrasse. Auf der grössten Parzelle (Nr. 3) stehen 
der Hauptbau und das Nebengebäude. Die Parzelle Nr. 3 
beÀndet sich in der Wohn-Gewerbezone (WG3). Im Süden 
liegt die Parzelle Nr. 764, welche im Benützungsrecht Teil 
des Baurechts ist und als Parkplatz genutzt wird. Nach 
Mobilitätskonzept werden sich nach der Umsetzung des 

Umbauprojekts insgesamt 29 Parkplätze auf dem Areal 
beÀnden. Die Parzelle Nr. 713 ist zugehörig zum Kraftwerk 
Stadtbrücke AG und erweitert als Bodennutzungsrecht den 
nutzbaren Uferbereich. Der Hauptbau (5 Zonen) und das 
Nebengebäude (2 Zonen) sind nach Katasterplan in 
insgesamt sieben Zonen gegliedert, die Bezug nehmen auf 
die historische gewachsene Struktur des Bestandes. 

Aussenräume
Der Innenhof bildet den Mittelpunkt des Areals. Er verbindet 
die verschiedenen Gebäude und kann für Veranstaltungen 
genutzt werden. Nach dem Umbau wird es einen Zugang 
vom Innenhof zum bepÁanzten Uferbereich geben. Über das 
Foyer und die Sonnenterrasse gelangt man dann dirket 
ans Wasser. 

Anbindung
Das Areal Stadtufer ist mit seiner Nähe zu Bus und Bahn in 
fünf Minuten Gehdistanz gut erschlossen. Einkaufsmöglich-
keiten und andere Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind 
im «Städtli» oder in der nahe gelegenen Ortschaft Wattwil 
zu Ànden. Überdachte Velo-Parkplätze, sowie Stellplätze für 
Kinderwagen sind ausreichend eingeplant.

FLÄCHENZAHLEN 

Parzelle Nr. 3     4’030 m²
(Baurecht Nr. 3007)
Parzelle Nr. 764      1‘454 m²
(Benützungsrecht)
Parzelle Nr. 713             73 m²
(Bodennutzungsrecht am Ufer) 

DAS GEBÄUDE IN ZAHLEN

BruttogeschossÁäche   9‘790 m²
NettogeschossÁäche        8‘290 m²
Gebäudevolumen             34‘510 m3
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Parzelle Nr. 713

Parzelle 

Nr. 764

Situationsplan Areal Stadtufer, ein Netz von öffentlichen Räumen
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Über Generationen blieben die Tore 
der Fabrik für die Öffentlichkeit 
geschlossen. Nun ist das «Areal 
Stadtufer» erlebbar für Besucher:innen. 
Die Räume im Erdgeschoss und die 
Aussenräume, wie der Uferbereich, 
bieten zugänglichen Raum für alle.
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GEBÄUDE

Geschichte
Der Kopfbau ist mit Baujahr 1819 das älteste Gebäude des 
Stadtufers. An der Stelle des heutigen Mittelbaus A wird 
1907 der Bau erweitert mit einer Zwirnerei. An der Stelle des 
Nebengebäudes A wird 1915 eine «Sengerei» erbaut, 
welche später zum Administrationsgebäude umgebaut wird. 
Das Nebengebäude B ist seit 1928 als Garage genutzt. 
Die weiteren Gebäudeteile werden zwischen 1941 und 1956 
gebaut und die bestehenden teilweise umgebaut. Nach 
der Handänderung zur Firma Fein-Elast Grabher Ànden nur 
noch leichte Umbauten und Renovationen statt.  

Denkmalschutz
Der Kopfbau, der Mittelbau A und das Nebengebäude A 
sind materiell zu erhalten. Hier dürfen nur mit Ausnahmen 
die Fassade und der Rohbau angepasst werden. Der 
Mittelbau B (1948), der Nordbau (1956) und die Werkstatt 
(als Dreieck zwischen den beiden Gebäudeteilen) sind 
als Teil eines Ensembles zu erhalten. Hier können die einzelnen 
Gebäudeelemente einfacher geändert und Bauteile hinzu-
gefügt werden. Der Kopfbau ist im Kataster der geschützten 
Kulturdenkmäler eingetragen, was im Umbauprojekt beachtet 
werden muss.

Fördergelder Denkmalschutz
Fördergelder durch den Kanton St.Gallen werden normaler-
weise für Elemente bewilligt, welche aufgrund des Denk-
malschutzes teurer werden als wenn ohne AuÁagen gebaut 
wird. Für die Fenster im Kopfbau, welche eine sehr kleine 
Fenstereinteilung haben, können für die daraus entstehenden 
Mehrkosten Unterstützung beantragt werden.

Die sechs Gebäudeteile des Stadtufers 
unterstehen verschiedenen Denkmal-
schutzzielen. Sie haben EinÁuss auf die 
Umbaupläne und ermöglichen Förder-
gelder durch die öffentliche Hand. 

Kopfbau

KOPFBAU
VON 1819
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Gebäudezonen

KOPFBAU

MIT
TELBAU

NORDBAU

NEBENG
EBÄUDEA

B

A

B

Kopfbau EG

Mittelbau A

Mittelbau B Nordbau Nebengebäude A

GEBÄUDEZONEN
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LIEGENSCHAFT

Altlasten
Die Liegenschaft ist nicht im Kataster der belasteten 
Standorte eingetragen, was auf eine geringe kontaminations-
bezogene Belastung hindeutet. Im Jahr 2020 wurde 
durch die GSA Becker AG ein Schadstoffgutachten erstellt, 
das geringe Asbestvorkommen im Gebäude aufdeckte. 
Dabei wurden schwachgebundene als auch festgebundene 
Asbestmaterialien festgestellt. Für einzelne Befunde 
wurde eine Sanierung empfohlen. Die entsprechenden 
Beseitigungskosten sind in die Planungskosten des Umbau-
projekts einkalkuliert.

Eingetragene Rechte und Immobilienwert
Das Grundbuch weist diverse Fuss- und Fahrwegrechte 
sowie Durchleitungsrechte auf, die nicht als wertrelevant 
eingestuft werden. Die Kantonale Gebäudeversicherung 
schätzt den Zeitwert der Immobilie auf CHF 6.3 Millionen 
bei einem Neuwert von CHF 11.3 Millionen.

Ausnützungsziffer
Die Liegenschaft beÀndet sich nach Zonenplan in der 
Wohn- und Gewerbezone WG3, mit einem kleinen Anteil in 
der Grünzone Naturschutz. Es gilt eine maximale 
Ausnützungsziffer von 75%. Der aktuelle Bestand nutzt 
diese Ziffer sowie die zulässigen Gebäudelängen und 
Grenzabstände, sodass keine Reserven vorhanden sind. 
Es gilt die Bestandsgarantie, die bei der Umbauplanung  
berücksichtigt werden muss. 

Die Liegenschaft der Genossenschaft 
weist keine namhaften Altlasten auf. 
Im Grundbuch sind nur Rechte einge-
tragen, die nicht als wertrelevant 
eingestuft werden.

KEINE 
ALTLASTEN
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BAURECHT

Grundlagen Baurecht
Der Baurechtszins wird auf Grundlage des Landwerts 
berechnet, wobei der festgelegte Landwert bei CHF 1‘000‘000 
liegt und keine Anpassungen des Landwerts vorgesehen 
sind. Der Zinssatz ergibt sich aus dem Produkt des Land-
werts mit dem Referenzzinssatz des Bundesamtes 
für Wohnungswesen (BWO) zuzüglich 0,5%, mindestens 
jedoch 2%. Der minimale Baurechtszins beträgt folglich 
CHF 20‘000 pro Jahr.

Anpassung des Baurechtszinses
Die Anpassung des Baurechtszinses erfolgt jährlich 
entsprechend dem jeweils gültigen Referenzzinssatz des 
BWOs. Zusätzlich Àndet eine Anpassung alle zehn 
Jahre statt, welche gemäss der Teuerung im Rahmen des 
Landesindexes für Konsumentenpreise (LIK) erfolgt. 
Zur Sicherung der Ansprüche besteht die Möglichkeit, ein 
Pfandrecht im Höchstbetrag von drei Jahresleistungen 
zu beanspruchen. Dieses ist gegenwärtig nicht verlangt. 
Im Falle des Heimfalls des Baurechts, also bei dessen 
Ende oder Nichtverlängerung, sind 80% des damaligen 
Verkehrswerts des Grundstücks massgeblich.

Besondere Regelungen
Besondere Regelungen betreffen die Nutzungsmöglich-
keiten: Stockwerkeigentum und Unterbaurechte sind 
ausdrücklich ausgeschlossen, um die Nutzung des Grund-
stücks klar zu regeln und spekulative Nutzungsformen 
zu verhindern. Insgesamt handelt es sich um ein gut abgesi-
chertes, langfristiges Baurecht, das klare Ànanzielle 
und rechtliche Rahmenbedingungen bietet, wobei insbeson-
dere die Vermeidung von Unterbaurechten und Stockwerk-
eigentum die ursprüngliche Nutzungskonzeption schützt.

Das Baurecht auf dem betreffenden 
Grundstück wird von der equimo AG, 
ein Unternehmen der Stiftung Edith 
Maryon, als Baurechtsgeberin gewährt, 
während die Genossenschaft Stadtufer 
als Baurechtsnehmerin auftritt. Die 
Laufzeit des Baurechts ist bis zum 30. 
Januar 2112 festgelegt, was eine 
langfristige Nutzungssicherheit bietet.

BAURECHT 
BIS 2112 
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GRUNDAUSBAU

Planung 
Die Planung basiert auf der Potentialstudie des renommierten 
Baubüros insitu und den Studien von Fachplaner:innen zum 
Tragwerk, Erdbeben, Energie und Schadstoffen. Das Architek-
turbüro Bach Mühle Fuchs Partner GmbH fasste diese Grundla-
gen zusammen zur Bauetappe «Grundausbau». Die Baubewil-
ligung für das Projekt über CHF 2.05 Mio. liegt vor. Bereits 40% 
des Umbaus konnte umgesetzt werden. 

Bauetappe «Grundausbau»
   
              Kostenvoranschlag           Umsetzungsfortschritt
                     Okt. 2025

Instandsetzung und Aktivierung   CHF    170‘000    55%
Ausbauten Mietparzellen    CHF    475‘000    51%
Projektierung      CHF    515‘000    62%
Sanitär- und Heizungsinstallationen   CHF    445‘000    11%
Elektroinstallationen     CHF    105‘000    92%
Erschliessung      CHF    205‘000        5%
Weitere Brandschutzmassnahmen   CHF      35‘000    12%

Reserve      CHF    100‘000         0%

Total       CHF 2‘050‘000            40%

Ausbaustandard
Mit dem «Grundausbau» werden die Grundlagen geschaffen, 
dass aus einer ehemaligen Textilfabrik eine Wohn- und 
Gewerbeliegenschaft werden kann. Die Fabrikhallen werden 
mit Brandschutzwänden in kleinere Mieteinheiten unterteilt 
und die Fluchtwege werden ausgebaut. Es werden Elektro-, 
Heizungs- und Sanitärinstallationen getätigt. 

Vermietung im Rohbau
Die Mieteinheiten werden im Rohbau vermietet und durch die 
Mieter:innen selber ausgebaut. So können langfristig Kosten 
gespart werden. Den Mieter:innen werden dadurch grosse 
individuelle Gestaltungsspielräume ermöglicht, welche die 
ehemaligen Fabrikhallen zu einem Labor für Kreativität transfor-
mieren. Die Grundinfrastruktur pro Mietparzelle beinhaltet eine 
Grobverteilung von Elektroanschlüssen. 

Die Bauetappe «Grundausbau» beinhaltet 
grundlegende Massnahmen, wie Brand-
schutz und der Erschliessung, um 
die Fabrikliegenschaft als Wohn- und 
Gewerbeliegenschaft nutzbar zu 
machen. Mit Abschlus des Grundausbaus 
sind 4‘300 m² GewerbeÁäche vermietbar.  

Neue Erschliessung über das Aussentreppenhaus
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   MietÁäche           Netto-Miete / m² / a

   Lager (Dach)    938 m²            CHF 70 -  80

   Produktion      2‘679 m²            CHF 70 - 100

  Dienstleistung    308 m²            CHF 100 - 110

  Wohnatelier  1‘166 m²             CHF 110 - 150

  Wohnungen  2‘099 m²            CHF 190 - 210

  Total   7‘190 m²            CHF 842‘000

UMNUTZUNG
In den beiden weiteren Bauetappen 
«Umbau Mittelbau / Nordbau» und 
«Umbau Kopfbau» werden alle Gebäude-
teile umfassend saniert, dass auf 3‘300 m² 
gewohnt werden kann. Mit Abschluss 
der Umnutzung werden über 7‘000 m² 
Fläche für Wohnen und Gewerbe 
vermietbar sein.

Planung
Die Planung basiert ebenfalls auf der Potenzialstudie des 
renommierten Baubüros insitu und den Fachplanungsstu-
dien. Die zusätzliche Vorstudie des Architekturbüros Bach 
Mühle Fuchs Partner GmbH zeigt die Realisierbarkeit 
des Projekts deutlich auf. In einem nächsten Planungsschritt 
erarbeitet das Architekturbüro im Frühjahr 2026 ein Vorpro-
jekt inkl. Kostenvoranschlag +/- 10%. Grundlage dazu 
bildet die Kostenermittlung +/-15% der etablierten Bauma-
nagement Firma B3. Die Gesamtprojektkosten von 
CHF 18.7 Mio. berücksichtigen den Rohbauzustand, wodurch 
weitere Bau- und Planungskosten reduziert werden konnten.

Ausbaustandard
Die beiden Bauetappen «Umbau MB / NB» und «Umbau 
Kopfbau» beinhalten alle Massnahmen, um auf über 3‘300m² 
HauptnutzungsÁäche wohnen zu können. Dabei werden 
u.a. Investitionen in die energetische Sanierung und den 
Lärmschutz getätigt. Dem Denkmalschutz wird dabei stets 
Rechnung getragen. Durch die Erschliessung der Gemeinde 
Lichtensteig mit Fernwärme, wird auch das Stadtufer seine 
Betriebsenergie mit Fernwärme produzieren können.

Etappierung
Die Sanierung des Mittel- und Nordbaus wird prioritär um-
gesetzt, um darin attraktiven Wohnraum im 1. und 2.Ober-
geschoss zu schaffen. Die überhohen Räume ermöglichen 
Wohnnutzungen mit Loftcharakter. Eine innovative Typologie 
schafft Wohnraum mit gemeinschaftlichem Charakter. Zudem 
werden die Aussenräume gebaut, das Werkstattgebäude 
inkl. Aussenterrasse für das Foyer erneuert und das Neben-
gebäude saniert. Als letzte Etappe des Projekts Stadtufer 
wird der charakteristische Kopfbau mit seiner Holzbausubs-
tanz saniert und zu denkmalgetreuem Wohnraum entwickelt.

Umbau «Mittel- / Nordbau»        Kostenermittlung

Mittelbau    CHF 3.6 Mio.  20%

Nordbau   CHF 4.8 Mio.  26%

Nebengebäude   CHF 1.3 Mio.    6%

Werkstatt   CHF 0.7 Mio.    4%

Umgebung inkl. Fernwärme CHF 2.5 Mio.  13%

Umbau «Kopfbau»              Kostenermittlung

Kopfbau   CHF 5.7 Mio.  31%

  Total                CHF 18.7 Mio.   100%
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WOHNEN, KULTUR, ARBEITEN
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Private Nutzung

NUTZUNGSMIX

WERKSTÄTTEN

ATELIERS

ARBEITEN

INNOVATIVES

WOHNEN

EINRICHTUNGEN
DES TÄGLICHEN

BEDARFS

TERRASSE

UFER

Offenes Areal

INNENHOF

   Fläche    Netto-Monatsmiete Raumhöhe Lage                 Vermietet/Reserviert

Werkstatt           2´300 m²                  CHF 200 -  1´860 2,8 - 4,20 m UG / EG            18 von 23

Büro            310 m²       CHF 160 - 1´230 3 - 3,60 m 1. OG / 2. OG  5 von 6

Ladenlokal  380 m²      CHF 2´650  3 m  EG   1 von 1

Atelier             1´165 m²                   CHF 380 - 3´510 4,2 m  1.OG   7 von 8

Wohnungen              135 m²                  CHF 1´675  2,8 m  1.OG   1 von 1

Total            4´290 m²                  CHF 31‘350         82 %

PARKPLÄTZE

Gewerbe

Wohnen

Öffentliche Nutzungen

BAR BISTRO
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Herzstück Foyer
Im Erdgeschoss des Mittelbaus be¿ndet sich der Bühnen-

raum und das Foyer mit Bar, welches auch für Veranstal-
tungen mit bis zu 200 Personen gemietet werden kann. Der 
Raum begeistert mit einer überhohen Raumhöhe und dem 
einzigartigen Fabrikcharme. Das Foyer ist zu einem Treff-
punkt für Nutzer:innen des Stadtufers und der Bewohner:in-

nen von Lichtensteig geworden. Regelmässig statt¿ndende 
Jam Sessions und Open Stages ziehen Musiker:innen 
und Laien aus der Umgebung an. Wöchentlich trifft sich hier 
die Zeichnungsgruppe des Stadtufers und nutzt die offene, 
kreative Stimmung im Foyer zum Zeichnen.

Mieter:innenmix mit Potential
Das Erdgeschoss des Nordbaus beherbergt eine Reihe 
von Gewerberäumen für Handwerker:innen, Ateliers und 
einen Boulderraum. Ein Schmied, eine Holzbildhauerei, 
ein Sanitär, eine mechanische Werkstatt, eine Künstlerin 
und ein Bühnenbildner haben hier ihren Platz gefunden. 
Es besteht reger Austausch zwischen den Mieter:innen, 
eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung ist gewachsen. 
Im 1. Obergeschoss im Mittel- und Nordbau wurden ein 
Kunstatelier für Menschen mit psychischen Herausforderun-

gen, ein Druckatelier und eine Glaswerkstatt eingerichtet. 
Weitere Künstler:innen haben ihre Ateliers im Stadtufer. Ein 
Zusammenschluss von Künstler:innen mietet gemeinsam 
einen Raum mit geteilter Küche und GemeinschaftsÀächen 
als Co-Working Space. Im Nebengebäude be¿nden sich 
die Hauswartswohnung, Büros, sowie weitere Atelierräume. 
Ein weiteren Berührungspunkt für Besucher:innen ist 
die öffentlichkeitswirksame LadenÀäche im Erdgeschoss 
des Kopfbaus.

Das Stadtufer hat sich bereits zu einer 
Kreativfabrik mit Strahlkraft für die 
ganze Region entwickelt. Im Foyer, ¿nden 
regelmässig Veranstaltungen statt. 
Es kann zu attraktiven Konditionen für 
Geburtstage, Hochzeiten und der-
gleichen gemietet werden. 

 KULTUR

KREATIVE
STRAHLKRAFT
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GEWERBE
Mit der Fertigstellung der Bauetappe 
«Grundausbau» werden neue Gewerbe-
mietÁächen erschlossen. Attraktive 
Räume für Werkstätten, Büros und 
Ateliers können gemietet werden. Bereits 
jetzt sind mehrere der zukünftig miet-
baren Räume mit Mietabsichten belegt. 

Verfügbare MietÁächen
Nach Abschluss des «Grundausbau» stehen im Stadtufer 
4‘300 m² GewerbeÁächen für Mieter:innen zur Verfügung. 
Die Flächen eignen sich hervorragend für Werkstätten, 
Büros und Ateliers. Eine grössere Einheit auf Erdgeschoss-
niveau eignet sich als LadenverkaufsÁäche und als Show-
Room. Nach Abschluss des Umbaus im Mittel- und Nordbau 
werden von diesen GewerbeÁächen rund 1‘300 m² zu Wohn-
ateliers transformiert. 

Mietnutzung
Im Stadtufer werden Gewerbemieten nach den vier Kate-
gorien «Produktion», «Dienstleistung», «Ladenlokal» und 
«Atelier» angeboten. Es können kleine Einheiten zwischen 
30 – 85 m² und grössere Einheiten gemietet werden.
 Die Mietpreise unterscheiden sich nach Kategorie und 
Raumqualitäten. Räume, welche im Rohbau angeboten 
werden, können durch die Mieter:innen nach Bedarf selber 
ausgebaut werden.

Anteilkapital Gewerbevermietung
Alle Mieter:innen im Stadtufer zahlen bei Bezug sechs 
Monatsmieten als PÁichtanteilkapital ein. Das Anteilkapital 
stellt einen Teil des Eigenkapitals der Genossenschaft 
sicher, wodurch Kredite für die weitere Entwicklung aufge-
nommen werden können. 

Mietpreise nach Kostenmiete
Die Gewerbemietpreise werden festgelegt nach den Grund-
sätzen der Kostenmiete.

4‘300 m² 
GewerbeÁächen  
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